
Vereinbarung

zwischen:

Alexander Mann

Hafnergasse 13

91227 Leinburg

(Auftragnehmer genannt)

und

Fa. WinnerGmbHCo. KG

Veitsaurach S4

91575 Windsbich

(Auftraggr ier genannt)

l. Vorbemerkungen

l. Der Auftragnehmer ist Eigentümer des Grundstücks Fl. Nr. 942/0 Gemarkung
Neunhof mit einer Gesamtfläche von 26. 075 m2.

2. Das unter Punkt l genannte Grundstück verbleibt im Eigentum des Auftragnehmers.

II. Zweck der Vereinbarung

l. Der Auftragnehmer stellt 1600 m2 des oben angeführten Grundstückes als

Ausgleichsfläche für eine Ersatzaufforstung wegen des Bauvorhabens in Schwabach.
2. Der Auftragnehmer hat für das Grundstück Fl. Nr. 942/0 gem. Bescheid vom

31. 08.2020 die Erteilung der Erlaubnis einer Erstauffortsung nach Art. 16 Abs. l
BayWaldG beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, in Roth erhalten.

III. Pflichten des Auftragnehmers

l. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bis Ende 2023 die in Ziff. II. l. genannte Fläche
nach den Bestimmungen der Erstaufforstungserlaubnis des Amtes für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten zu bepflanzen, einzuzäunen und zu bewirtschaften.

2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Fläche nachzubessern, sofern es zu größeren
Ausfällen kommt.
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3. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, in Abstimmung mit dem Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten, die Fläche entsprechend der Auflagen des Amtes für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Hersbruck, zu pflegen, so dass sich ein
Waldbestand entwickelt.

4. Der Auftragnehmer hat vor Abschluss des Vertrages zu prüfen, ob öffentlich-
rechtliche Bestimmungen oder privatrechtliche Hindernisse einer Erstaufforstung auf
oben genannter Grundstücksfläche entgegenstehen.

5. Der Auftragnehmer erstellt die Rechnungen nach Erfüllung der Pflichten aus diesem
Vertrag.

IV. Pflichten des Auftraggebers

l. Der Auftraggeber verpflichtet sich zur Zahlung einer einmaligen Gegenleistung für die
bescheids-^und vertragsgemäße Erfüllung aller Pflichten in Ziffer III durch den
Auftragnehmer in Höhe von 15,00 €/m2 netto somit
1600 m2 x 15,00 € = 24.000,00 € zzgl. 16% MwSt.

2. Sobald die Aufforstung abgeschlossen und vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten Roth abgenommen ist bekommt der Auftraggeber die Bestätigung
zugesandt.

3. Mit der Zahlung der unter Ziffer l und 2 vereinbarten Gegenleistung sind sämtliche
Ansprüche des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber aus dieser Vereinbarung
abgegolten. Insbesondere schuldet der Auftraggeber keine Gegenleistung mehr für
die Leistungen des Auftragnehmers gern. Ziff. III. 2.

V. Sonstige Vereinbarungen

l. Diese Vereinbarung kommt ngit Unterzeichnung zustande. Der Abschluss, die
Abänderung, Ergänzung oder Aufhebung dieser Vereinbarung einschließlich der
Aufhebung der Schriftformklausel bedürfen der Schriftform.

2. Die Wirksamkeit dieser Vereinbarung ist aufschiebend bedingt durch die
Beantragung der Erlaubnis der Erstaufforstung durch den Auftragnehmer, in
Abstimmung mit dem Auftraggeber. Dem Auftraggeber wird eine Ablichtung dieses
Bescheides zur Verfügung gestellt. Dieser Bescheid wird wesentlicher Bestandteil
dieser Vereinbarung.

3. Sofern eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam oder undurchführbar ist oder
werden sollte, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen davon
unberührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung werden
die Parteien eine wirksame durchführbare Bestimmung vereinbaren, die den von den
Vertragsparteien wirtschaftlich gewallten am nächsten kommt. Diese Regelung gilt
auch für den Fall, dass diese Vereinbarung Lücken aufweist.

4. Jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung dieser Vereinbarung samt Anlage.



Anlagen zum Vertrag:

Erstaufforstungsbescheid

Ort, Datum: (.fcl^u^ , ^. IQ. 'ZO'Za

Auftragnehmer:

Ort, Datum:

Auftraggeber:

/is-^°li''z.c)

Co. KG
s urach S 4

in s ach
Te fön 09871 / 67 93 80
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